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Von Oswald Nell-Breuning

(Fortsetzung.
Inzwıschen ıst erschıenen vom VAS „Die s OZ ELE

ENnzU KttkK.a:, Erläuterungen ZU. W eltrundschreiben
aps Pius’ Z hber die gesellschaftliche Ordnung,
256 Katholische JTat-Verlag, öln 1932 49  ©

Fragenkreis das Kigentum.
a) ıgentum.

Befugnisse des Staates
Was ‚ DErHLAG der Staat "gegenüber dem FEigentum?

Das ist die nächste Fra C; welcher die Enzyklika siıch
wendet (n 9) uch 1er hatten Meinungskämpfe DE
tobt, denen u11l der Enjinheit un des Friedens, ber uch

der Reinheit der Lehre und der Stoßkrait katholi-
scher Sozialarbeit wiıllen eın Ziel gesetlzt werden mußte

Die Meinungsverschiedenheiten ZU. einen
eil SalıZ srundsätzlicher Art, indem die Rechtssetzungs-
heiugn1s des Staates überhaupt angezweifelt wurde: der
Staat sel nıicht die Quelle en Rechtes;: maße sich
rechtsschöpferische Gewalt widerrechtlich an. Zum —-
ern eil bezogen sich die S’_c'reitigke;iten 1U auft das
Ausmaß der staatlichen eiu nN1ISSE, indem dıe einen ihm
ur eine gew1sse Re Eı entumsgebrauchs
gestehen wollten; R end  ung 1e an eren ihn tür die ge-
Samte konkrete Ausgestaltun; der Kigentumsrechtsord-
HULS zuständig erklärten. In eiden Streitiragen schafit
jetzt die Enzyklıka Klarheit.

Die grundsätzliche rage ach der Rechtssetzungs-
befugnis des Staates wird 1n der Enzyklıka sehr kurz,
ber nıcht mıinder klar un eindeutig entschieden. Viel-
leicht sagt INa noch besSer, für die Enzyklika sSe1 1€Ss
überhaupt keine Frage, da sS1e Sal nicht untersucht, ob,
sondern sogleich WAS dem Staate auf dıiıesem Felde
ste Dabei kommen ber gerade 1n den einleitenden
Worten eın Grundsätze ZUFTC EeerrwähNUNS, die LUr die
Frage des g4b(‘ we eisend sind. Zweimal wird. nAam-Shch gesagt, daß sich nıcht iwa bloß darum handeln
könne, daß der Staat das natürliche Recht positivaert,

als formuhierten posıtıven Rechtssatz ausspricht,
WAas ohnehin 1m natürlichen Recht enthalten ist. jel-
mehr wird dıie Auigabe und die efugn1s des Staates SE-
rade darın gesehen, über das Naturrecht hinausgehend
Rechtssätze aufzustellen. Einmal heißt CS: ubı 1d NECECS-

Auf 32 Zeile 21, VO. unten ist e1In sinnentstellender
Druckfehler verbessern: Seia „Klarheıt" lıes „Klugheıt‘.

„'I‘heé)l.-prakf:. Qua.rtalschrif(:“. 1LIL. 1932
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Sifae "pi)stulaverit id ipsa lex hatüfalis praestiterit;
ZIU3 andernmal: Jege naturalı et divina SCINDET praelu-
Cente SCISCere potest 'accuratius. Iso dıe Staatsgewaltkann nicht beliebig un willkürlich, sondern LUr ach
Maßgabe des Bedürinisses Recht schöpfen; dieses Be-

wenn durch das natürliche Recht och keine qusrel-
dürinıs sieht die Knzyklıka aber gerade annn gegehben,
chende Regelung getrolffen -1st. Ebenso kann die Staats-
gewalt sıch nıcht von der Richtschnur des natürlichen
KRechts un des göttlichen (GGesetzes entiernen: ohl ber
kannn S1e In seinem Lichte Feststellungen trei-
ten Das ıst die SCHNAUE Wıedergabe der alten scholasti-
schen Lehre, wonach die positive Kechtssetzung zwelerle1l
umf{faßt, nämlich conclusiones un determinationes
1Urıs naturalıs; während die „Conclusiones” bloße Posıiti-
vierung natürlicher Rechtssätze SIN  d, haben WI1ITr in den
„determinationes:‘“ e1 entliche posıtıve Rechtsschöpfung
Vor unNns. Solche Rec tsschöpfung em Staate zuschre1ı-
ben, W1€e C die Knzyklika in aller Ausdrücklichkeit LuL,
bedeutet keineswegs, den Staat AT Quelle allen Rechtes
der WE Jetzten Rechtsquelle machen, natürlich
die Scholastiker n1€e sgedacht haben un uch die ENZYy-kliıka nıcht denkt Die diesbezüglich auigetauchten —_
ben Mißverständnisse*! düriten damıiıt ohl endgültig
ausgeräumt Se1IN. Im rıgen handelt sıch 1er ja 1el
weniger uHl Fragen, die miıt dem Kigentum iun hät-
ten, als vielmehr Fragen allgemein rechtsphilosophi-scher un staatsphilosophischer Natur

Nachdem Iso die Rechtsschöpfungsbefugnis des
Staates 1Ur die Knzyklika anerkannten KRechtes 1ıst, gilt
CS LU noch, 1n Bezu auft das Eigentum das Ausmaß
die Grenzen cQieser e{ugnI1S testzustellen Hierbei gehtdie Knzyklika stufenwelse VOT. An erster Stelle wird die
befugnis des Staates iestgestellt, den Eigientumsgebrauch

erhalten 1m (1e-eln, den Migentümern Jjenes
brauc ıhres Figentums vorzuschreiben, das mıt ück-
sıcht aut das menschliche Gemeinscha{ftsleben notwendig
ist. Das ist ber 1LUFr die erste Stufe! Es geht solort höher
hinauf, wıe schon der ergang durch ımmo ero
erkennen gıbt „mehr noch‘‘! Und gerade für dieses
25 ehr.  6 berult Pius XI sıch au{i selinen Vorgänger
1.e0 AILTL., der bereıts verkündet hatte, ott habe die Um:-
schreibung des Sondereigentums der menschlichen (16e-

21) Vgl VOIN VfI Staatsgewalt, Rechtsbereich und Sittenordnung,
In ‚„„‚Das NeEUeE Reıich“‘, 11 (1928/9), 198 H. insbesondere auf dıe qauf
der IKA-Tagung iın Bregenz 1928 vorgetlragenen abwegıgen Auffassun-
c eingegangen ıst
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schicklichkeit un den staaflidhen Eintiéhtungefi anheim-gegeben I}: IL, /) Damıit erhalten Ir eiıne authen-
tische Interpretation dieser In der. JTat nıcht Sanz leich-
ten un daher uch ziemlich umstrıttenen Stelle us
I Nicht bloß durch das „1MMoO ero erfahren WIT,

daß 1n diesem Satze Leos I1LI mehr steckt qls eine an-
ere Ausdrucksweise Lür den schon bekannten Sachver-
halt, daß der Staat den Kigentumsgebrauch regeln könne.
Durch die mıt „etenım “ angeschlossenen‘ weiteren Aus-
Jjührungen des Papstes werden WITr belehrt, daß die nach
Leo der menschlichen Geschicklichkeit und den staat-
lichen FEinrichtungen anheimgegebene „Umschreıibung
des Sondereigentums” -sıch qut dıe konkrete Ausgestal-
un der Figentumsınstitution bezieht, die 1ın der E Au S$S-
weislich der Geschichte un laut den eigenen Worten18 ql be1 Irüherer Gelegenheit”) keineswegs all-
deibar ıst. Indem der Papst diese seıne eigenen Worte
In der Enz zlıka wıieder aniführt, interpretiert zugleichLeo 1II1 und sıch selber

Iso der Staat annn die konkrete Gestaltung der
Ligentumsinstitution, die posiıtıve Kigentumsrechtsord-
L UNS bestimmen und allentfalls abwandeln. Ja, das ist die
Aufgabe (munus) der Staatsgewalt, Ine Aufgabe, Ol
welcher der Papst soliort wıederum betont, daß sS1e selbst-
verständlich N1IC der Waıllkür un dem Belieben der
staatlichen Machthaber überlassen ist, vielmehr bestimm -
ten Re eln unterlhegt un estimmte Grenzen InneZzu-
nalten at Diese Grenzen werden 1LU wıeder mıt Wor-
ten Leos 888 aus I} bezeichnet: weıl der Mensch Qi=
ter ist qals der Staat und die häusliche Gemeinschaft der
Kamilie”®) ehbenso sowohl begrililich als sachlich der bür-
gerlichen Gemeinschaft: des Staates vorausgeht nıicht

zreten„VOorgeht‘  ®  S darum mu der Staat be1 der koOo
Ausgestaltung der Eigentumsinstitution un ihrer recht-
lıchen Ordnun sowohl die naturrechtliche Figentums-
Lahr keıt es einzelnen als uch das gleicherart natur-
SCgE ene Erbrecht in der Familie unangetastet lassen;
hat sıe beide n1ıC bloß ormell bestehen lassen, SOMN-
ern darf . —  N uch nıcht materiell ihres (Grehaltes eNt-

22 Ansprache al den Generalrat der Kathohlischen Aktıion 1n Ita-
lıen Mai 1926; vgl hıerzu voO V{. Statistische und dynamıiısche
Kigentumsauffassung ın eft seıner Wirtschafts- und sozlalpoliti1-
schen Flugschriften M.-Gladbach 1929 1e ben Anm.

2$) So SE  S  e Pius XI ın „GCastı connubıl1‘ (IL Teil): „Sanctiorem
SSe famıliam Statu‘; dıe amtlıche Übersetzung das wiedergıbt
mit, daß 35  1€ Familie höher sStie. als der Staat‘‘, ıst das 1n ehl-
sreıfen 1m usdruck, UrCc. das der hre Sınn esj Papstwortes er
nıcht getrübt werden kann.

34*
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i'eeren‚ Wiei 1es etwa bel der SO erian'nten kalten Soziali-
sıerung durch ‚ steuerliche Überlastung eschieht. ach
der authentischen Interpretation Leos urch Pıus hatte
lener .ın nN. nıcht etwa lehren. wollen Figentums- un
Erbrechtsfähigkeit des Menschen sind eLWAS Naturgege-
benes: darum hat der Staat nıchts mıt ihnen schaffen,
kann LÜr ihn schlechterdings nur heißen: Hände weg!
Vielmehr SINg LEeOS Lehre dahın we1ll: die..Wurzel VO  my

käigentum und-‘Erbrecht im Naturrecht selher hegt, dar-
i  z IMNag der Staat S1e gestalten, pfleglich behandeln un:
entialten, - AImmermehr ber sıe ausroltten, totschlagen
der sonstwıe vergewaltigen!

An dieser Stelle 1U wird uns die wahre Sinhdeu—
LUung jener Stelle AaUus I1,. SC eben, die 1n den EKigeniums-
kontroversen häufigsten 1n und her gezerrt worden

„1US enım possidendi prıvatım bona Cu 1O sıt
jege hominum, sed natura datum, NO 1pSsum abolere, sed
tantummodo 1pS1us sSum emperare el CU. Communı
ONO COMMPDONELE auctorıtas publica potest” D IL, 39)

Die (autorisierte) Herdersche Ausgabe Von 11. a
diesen Satz’ın der deutschen Übersetzung Iso wieder: AS
Recht auf Privatbesitz, das VO  — der Natur kommt, annn
der Sa nıcht aufheben;: annn 1LUFr den Gebrauch des
Eigentums regeln 1 Adasselbe mıiıt en öftentlichen In-
teressen ın Einklan T1nO Im Abdruck der gleichen
Herderschen Ausga (1981) her Jautet die Stelle Denn
da das CC  o Güter prıyvatım besıtzen, nıcht durch
eIN menschliches (xesetz, sondern durch die Natur SCHC-
ben ist, annn C der Staat nicht aufheben, sondern 1Ur
seinen Gebrauch regeln und mıt dem allgemeinen Wohl
in Kinklang bringen. In der amtlichen eutschen Über-
Setzung VO ber wird die Stelle deutsch sSo _ wıeder-
egeben: „Denn das Recht qauf Sonderel entum, das nicht

C Natur verlie-urch Menschensatzung, sondern VO  m
hen ist, kannn der aa nıicht aufheben, vielmehr 1LLUL
seine Handhabun inwohl In
Kinklang bringen. rggeln un miıt dem Gem

Die Unterschiede ind. äugenfäliig. Nach der alten
Herderschen Übersetzung könnte der Staat 1U den
Kigentumsgebrauch regeln, allerdings dadurch das Eı
tum (dasselbe!) mıiıt den öffentlichen Interessen 1n AN-
ang bringen. Nach der Herderschen Übersetzung
dagegen ann den G((Gebrauch des. Rechtes, G(üter pr1-
vatım Z besiıtzen, regeln und ıhn mit dem allgemeinen
Wohl 1n Einklang bringen. Nach der amtlichen Überset-

ZUNS von Q endlich ist es die Haif;dh\a?iuhg_ des Bech-
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tes auf Sbndér_eigentgm2 die der Staat- regeln un mıt
dem Gemeinwohl 1n KFinklang bringen annt.

Ersichtlich stimmen die neue (autorisierte) Hefdeiß
sche ÜUbersetzun vVvon n, und die amtliche Übersetzung
Von z sachlic vollkommen übereın, obwohl 1Nan keı-
nen Wert darauf gelest hat, eine Iörmliıche Übereimnstim-
M  Nn 1m Wortlaut herzustellen. Um: SO mehr beweist die
angeordnete Berichti uhsg der hıs dahin uUuNgCHaAUCH qauto-
risıerten deutschen g}bersetzun 5 daß der Heilige Stuhl
jeden Zweiıftel hinsichtlich des Sinnes der umstrıttenen
Stelle ausräumen und In dem darüher entbrannten
Streıte 1ine eindeutige Fntscheidung geben wollte. Die
gegebene FEintscheidung ist S klarer, als der Zusam-
menhang, 1n welchem der Satz QqUus S jetzt 1ın s

hineingestellt ist, uch die letzte Unsicherheit behebt:*)
Was Iso besagt die durch qutorıitatiıv klargelegte,
durch den heißen Streit berühmt gewordene Stelle?

Die „Handhabung des Rechtes qut Sondereigentum“
den .„.Gebrauch des Rechtes, (rüter prıyatım besi1ıt-

zen  .. hat der Staat Zu regeln und mıiıt dem (emeinwohl
Ilgemeinen Wohl In Finklang briıngen. Was sehört

azu? Mıt u  mM Recht ann HE  a} 1er erster Stelle
denken die Kechts/ormen, 1n denen, nd die
RKechtsgründe, uft dıie hın Eigentumserwerb sich voll-
zieht, ıst doch ottenbar Kigentumserwerb der erste und
unmittelbarste Weg, auf dem das eCc qu{i Sondereigen-
Lum ZUE Verwirklichun kommt.. Aber mıt mındestens
ebensoviel Recht ist enken die Objekte, denen
dieses Recht E: Auswirkung sebracht wird, die Iso Ins
Sondereigentum treten Was annn alles 1Ns dondereigen-
LUumM tallen? Jede Rechtsordnung: kennt „Gemeingüter‘“,
C(1ue  J jedermann f Gebote Sstehen, Iso nıcht vom Sonder-

ntumsrecht ergrılien werden können. Ebenso kennt1e  CL Rechtsordnung gemeinwichtı Güter, die teıls
mittelbar dem Gemeingebrauche jenen, wWwIıe öffentliche
Wege EL 2S‚. W.s teils auch nicht, ber doch VO Sonder-
eigentum prıvater Kigentümer Aaus eschlossen und dem
5ondereigentum. ırgend welcher emeıinschaiten —

behalten sind,”) res exira com'n‘aqrcium positae dol m.
7 Wegen des VOL allem zwıschen Retzbach. und esi geführten

Streites, der nunmehr mıt der glänzendsten Rechtfertigung Retzbachs
geendet hat, sıiehe undiac. I Zur rage des Sondereigentums
1ın „Ostdeutsches Pastoralblatt“‘“, Maıi/Juli 1931, insbesondere 262
Zum Ganzen vgl uch VOIN Die Eigentumslehre ın >5  1€ sozi1ale
Yrage und der Katholizismus’, insbesondere

x „Sondereigentum‘” und „Privateigentum“ sınd er begriff-
lıch Zu unterscheıden; wo WIT von Sondereigentum oder Priıvateigen-
tum sprechen, meınen WIT gewöhnhch das Privatsondereigentum;



534534  .$sél}-Bréi1hing;' - Leh.?stüé:#l;é:‚ai"i’s"‘_;,Qdä‘dfgge3i’txio 'fmh0“.‘  Aber a Hahdhäbün 5 des Rechtes auf- da  tum gehört noch viel mehr: die ganze Eigentumsrechts-  ordnun  gehört hierhin, namentlich die nähere positiv-  rechtliche Ausgestaltung des naturrechtlich noch sehr  allgemeinen Rechtsbegriffes „Ei  entum“. Der allgemeine  naturrechtliche Eigentumsbegri  f  wäre überall da ver-  wirklicht, wo wir von „Mein“ und „Dein‘“ sprechen kön-  nen; der Kunstbegriff „Eigentum“ des positiven Rechts  dagegen findet nur Anwendung auf Sachen, d. i. auf kör-  perliche Gegenstände. Das Inventar eines Hofes, der  Nachlaß eines Verstorbenen mögen sich aus lauter kör-  perlichen Gegenständen („Sachen‘“) zusammensetzen;  nichtsdestoweniger ist an ihnen „Eigentum“ nicht denk-  bar, weil sie selbst keine „Sache“ sind, sondern vielleicht  ein „Sachinbegriff‘“, vielleicht aber auch ein Inbegriff  von Sachen und Rechten  Forderungen, Gesellschafts-  rechte, Genossenschaftsanteile u. dgl.). Es ist nun keines-  wegs bloße juristische Spielerei, ob man die termini so  oder so definiert, sondern, da die vom Recht aufgestellten  Regeln über Eigentumserwerb eben nur”auf das Bezug  haben, was nac  dem gleichen Recht „Eigentum“ sein  k’ann, so er.  S  geben sich héchst bedeutsame praktische Fol-  gen.  Sobald wir ferner die als „Eigentum“ in Betrachl  kommenden Dinge uns näher anschauen, gewahren wir  wieder unter anderen Gesichtspunkten die Notwendigkeit  näherer  sitivrechtlicher Regelung. Bei beweglichen Sa-  chen, z.  B,  bei einem Buch, einer  hr u._dgl., ist sofort  beweglichen  klar, was Gegenstand des Eigentums ist; nicht so bei un-  achen. Erfaßt z. B. das Eigentum an einem  Grundstück nur die Oberfläche oder auch den Erdraum  bis zum Mittelpunkt der Erde, auch den Luftraum bis zu  den Sternen? Wir finden diese Frage bei verschiedenen  Völkern recht verschieden geregelt mit sehr erhebliche  .  gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen.“)  Aber all dies sind ja nur Beispiele, die sichv beliebig  vermehren lassen. Es genügt, die sehr zahlreichen Pa-  r Gesetzbücher, die vom Eigentum handeln  n  903—1011, österr. a. b. G.-B. 88 353—644,  schweiz. Z. G.-B., Art. 641 ff.) anzuschauen, um sich zu  überzeugen, daß es hier ungemein viel zu regeln gibt,  was naturrechtlich längst nicht genügend determiniert ist.  ni611fédestoweniger muß im einzelnén„ Falle immer genau zugesehen  und aus dem Zusammenhang entnommen werden, was gemeint ist.  %) Es genügt, an Bergbau und Flugwesen zu erinnern; die Bei-  spiele lassen sich beliebig vermehren.N{el_l-Breuning, Lehrstücke aus „Quadragesimo gnno“.
Aber UE Hahdhäbun des Rechtes auf Sonderei

tum gehört noch 1el die NzZe Figentumsrec S:
ordnun gehört hierhin, namentlich die nähere pOoSsLLLV-rechtlie Ausgestaltung des naturrechtlich och “sehr
allgemeinen Rechtsbegriffes 99 entum““©. Der allgemeinenaturrechtliche Kıgentumsbe:; C1 ware überall da VOeLr -
wirKklicht, WITr von ‚„Meın’ un „Dein“ sprechen 7 Öön-
13© der Kunstbegriff A entum:‘“ des positiven Rechts
dagegen indet 1LUFr Anwen ung aui Sachen, l. aut kÖTr-
perliche Gegenstände. Das Inventar eines Hofes, der
Nachlaß eines Verstorbenen möÖögen sıch AUS lauter kÖr-
perlichen Gegenständen („Sachen‘‘) zusammensetzen:
niıchtsdestoweniger ist Al ihnen „Kigentum“ nıcht denk-
BDarı weıl S1Ee selbst keine „Sdache“ SInd, sondern vielleicht
em „Sachinbegriff”, vielleicht ber uch eın Inbegrili
VO Sachen und Rechten Forderungen, (resellschafts-
rechte, Genossenschaftsantei Ü, dgl.). Es ist 1U keines-
WCSS bloße Juristische Spielerei, ob INa  S die ermminı
der definiert, sondern, da die VO Recht aufgestelltenKegeln ber E1 entumserwerb eben NUur auf das Bezughaben, W as Na dem gleichen Recht „LKigentum“” seın
kann, geben sıch höchst bedeutsame praktische Hol-
SCN

Sobald WIFr ierner die als „Kigentum” in. } Betracht(
kommenden Dinge uns näher anschauen, gewahren WITL
wıeder unter anderen Gesichtspunkten die Notwendigkeitnäherer sıtivrechtlicher Regelun Bel beweglichen Sa-
chen, D: be1l einem Buch, einer hr IS ıst solort

ewe lichen
klar, W as ((e nstand des Figentums ıst; N1C bel un-

achen. Eirfaßt das Kigentum einem
Grun STIUC ur die Obertläche der uch den Erdraum
hıs Z Mittelpunkt der Erde, auch den Lufiftraum DIS
den Sternen? Wir tIinden diese rage be1l verschiedenen
Völkern recht verschieden geregelt mıt sehr erhebliche
gesamtwirtschaitlichen Auswirkungen.*‘)

ber all 1€Ss Sind ja LUr Beispiele, die sich beliebig
vermehren lassen. Es genugt, die sechr zahlreichen Pa-

Gesetzbücher, die Ei enLum handelnragreaphen de  - 903—1011, osterr. A, (G.- 88 353—644,
SschwWeIiz. (.-B., Art 641 {f.) anzuschauen, siıch
überzeugen, daß 1er emeın 1e1 regeln g1bt,

natürrechtlich längst N1IC genügen determiniert ist.

n3611t5destoweniger mu 1M einzelnen Falle immer SCeNau zugesehen
und AUS dem Zusammenhang entnommen werden, W as gemeint 1ıst.

A Es genügt, Bergbau und Flugwesen erinnern; die Beıi-
spiele lassen siıch belıebig vermehren.



535535  fié11.;  Br?!rlrl;nng_,‘ ; Lghl:gtuéké © aus „Quadragesxmo > %n»n\o‘.‘:  Dazu kommt noch; daß diese Beslimmim en der büf—  gerlichen Gesetzbücher gar nicht einmal  as für .‚die  „Handhabung des Rechtes auf Sondereigentum“ Ent-  scheidende enthalten. Die rechtstechnische Ausgestaltung  des sachenrechtlichen Begriffes „Eigentum“ betrifft. ja  nur einen kleinen Ausschnitt des naturrechtlich gegebe-  nen Auswirkungsbereiches dieses „Rechtes auf Sonder-  eigentum“. Nicht bloß, daß sehr vieles unter das „Mein“  und „Dein‘“ fällt, was im sachenrechtlichen Sinne nicht  Eigentumsgegenstand sein kann, besteht doch das Ver-  mögen sehr vieler und gerade der reichsten, vermögend-  sten Menschen nicht aus „Sachen‘“, sondern aus Spargut-  haben, Rechten, Forderungen der verschiedensten Art,  denen gegenüber die körperlichen „Sachen‘, in denen  sie. verbrieft erscheinen (Sparbuch, Wertpapier, Bank-  note) nicht viel mehr als wertloses, bedrucktes Papier,  Makulatur darstellen. — Nicht minder bedeutsam.ist, daß  neben dem zivilrechtlichen Eigentumsbegriff ‚sich der Be-  .  T  iff des „wirtschaftlichen‘“  gentums in einer großen  Z  ahl von Abwandlungen entwickelt hat; es genüge hier  an Gestaltungen wie das fiduziarische Eigentum (Fort-  bildung der altrömischen fiducia) und an die immer  mannigfaltiger sich entfaltenden  reuhandschaften (an-  gelsächsischen und deutschrechtlichen Ursprungs) zu er-  innern.”) Hier handelt es sich zum Teil um Kinder positi-  ver Rechtsschöpfun  im Wege staatlicher Gesetzgebung,  zum Teil um „gese  i  chaftlichen Wildwuchs“, d. h. Ge-  staltungen, die das Leben teils praeter, teils geradezu  contra, legem hervorgetrieben hat und die dann durch  die lebendige Rechtsschöpfung einer fortschrittlichen  höchstrichterlichen Rechtsprechung unter tätiger Mithilfe  der Rechtswissenschaft legalisiert, damit zugleich aber  auch kultiviert, normalisiert, typisiert und systemisiert  wurden.  Alle diese Erscheinungen, die — obzwar zu einem  ‚uten Teile in den Kodifikationen des hbürgerlichen  echts nicht zu finden — doch allesamt noch dem Be-  reich des bürgerlichen (Zivil-, Privat-)Rechtes und seiner  Rechtsfi  uren angehören, werden aber überragt durch  Ü  die gese  eren sachenrechtlichen wie  Ischaftlic  e. Stellung, die das Eigentum (im en-  in dem .umfassenderen  S  inne des- natürlichen Rechtes) innerhalb der Gesamt-  rechtsordnung eines Volkes /einnimmt. Ohne daß die  Rechtsfiguren des bürgerlichen Rechtes die geringste  Veränderung” zu erfahren hbrauchten, kann die gesell-  27  Vgl.  Art.  „Treuhand‘“  im Staatslexikon der Görr  $  esg:gsellf  schaft, V> (1932)‚ yvon H. Marx 11gd O: v Nell-Breuning.  -Nell-Breunihg, L}shrstücke aUus „Quadragesimo anno“,
Dazu kommt noch, daß diese Bes£immun en der bür-

gerlichen Gesetzbücher Sal nıcht einmal LÜr chie
„Handhabung des Rechtes qutf Sondereigentum . Knt-
sche1idende enthalten. Idie rechtstechnische Ausgestaltung
des sachenrechtlichen Begriffes „Ligentum“” betriıufit ja
Il einen kleinen Ausschnitt des naturrechtlich gegebe-
11C  a Auswirkungsbereiches dieses „Rechtes au{f Sonder-
eigentum‘”. Nicht bloß, daß sehr vieles unter das „Mein‘
und „Dein“ Tallt, Was 1 sachenrechtlichen Sinne nıcht
Kigentumsgegenstand seın kann, besteht doch das Ver-
mOgen sehr vieler un gerade der reichsten, vermögend-
sten Menschen nıcht 20 „Sachen“, sondern Aaus Spargut-
haben, Rechten, Forderungen der verschiedensten Art,
denen gegenüber die körperlichen „SJachen‘ , 1n denen
S1E verbrieit erscheiınen (Sparbuch, W ertpapıer, Bank-
note) nıcht 1el mehr als wertloses, bedrucktes Papıer,
Makulatur darstellen.: Nıicht minder bedeutsam . ıst, daß
neben dem zivilrechtlichen Eı entumsbegriılf ‚sıch der Be-

1{1 des „Wirtschaftlichen ” gentums 1n einer großen
ahl VOL Abwandlungen entwickelt hat: genuüge hier

€  C  881 Gestaltungen W1€e das fiduziarische Kigentum (Fort-
bildung der altrömischen 1duc1ı1a und an die immer
mannıglaltıger sıch entfaltenden reuhandschaiten (an
gelsächsıschen un deutschrechtlichen Ursprungs) e_.

innern.““ Hiıer handelt ecs sich ZU JTeıl Kınder posıtı-
Tn Rechtsschöpfun im We staatlicher Gesetzgebung,

Teıl „„GESC chaftlic Wildwuchs”, e_

staltungen, die das en teıls praeter, teıls geradezu
conltra. egem hervorgetrieben hat und die annn durch
die lebendige Rechtsschöpiung einer fortschrittlichen
höchstrichterlichen Rechtsprechung unter tätiger Mithilie
der Rechtswissenschait Jegalısıert, amı zugleich ber
auch kultiviert, normalısıert, typısıert un systemisiert
wurden.

Alle diıese Erscheinungen, die obzwar einem
uten Teile H den Kodilıikationen des bürgerlichen
echts nıcht ZU iinden doch allesamt och dem Be-

reich des bürgerlichen (Zivil-, Privat-)Rechtes un seiner
Kechtsfi TeN ehören, werden ber überragt durch
die GESE

ecren sachenrechtlichen w1e
Ischaftlıc ellung, die das 1gentum (1im

1ın dem umfassenderen
inne des natürlichen Rechtes) innerhalb der (1esamt-

rechtsordnung eines Volkes ‚einnimmt. hne daß die
Kechtsfiguren des bürgerlichen Rechtes die geringste
Veränderung’ zu erfahren brauchten, ann d  1€e€ gesell-

C  Al Vel Art „„Treuhand“ 1 Staatslexıkon der Görresgfse -schaft, V5 (193?)‚ von Marx und I N ell-Breuning.
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schaftliche Be'deut11:ng' deä Eigentu*ins sich grundétürzefid
wandeln. „deigneurales” Kigentum und „kapitalistisches“
Figentum annn möglicherweise CHAau die gleiche Z1V1l-
rechtliche Fıgur.sein; dennoch Sind. dıe beiden 1n ıhrer
Funktion verschıeden und ist die Funktion dermaßen
dasjen1ge, wWworaut praktisch ankommt, daß man uber-
treibend das Fisentum selbst qls bloße sozlale Funktion
hat definieren wollen Unsere Aufimerksamkeit hleraut
gelenkt haben, bleıibt eın unvergan liches Verdienst
der ‚Marxschen Kapitalismuskritik,”) as uch darum
nıicht verkleinert werden soll, weıl Marx selbst und seine
Nachiahren die semachte Entdeckung nıicht quszuweritien
verstanden,. sondern unheilbar im individualistischen
Denken befiangen die Wurzel der wahrgenommenen hbel
und den Ansatz ZUTFTF Gesundung doch wiıieder be1l der ZIV1-
listıschen Kechtsfigur Iinden wollten, anstatt S1€e he1ı der
sıch darüber wölbenden gesellschaftlichen Ördnung
suchen, eın Irrtum, 1n welchem TOLZ der Warnungen
Leos I588 uU1LLSCTIEC katholischen „Eigentumsreformer” us
ebenso individualistischer Geisteshaltung heraus innen
kritiklos eiolgt sind. eine bestimmte Figentums-
rechtsordnung praktisch bedeutet, das bestimmt siıch
nıcht sehr Uus der Gestaltung der einschlägi bür-
gerlich-rechtlichen Kechtsfiguren als AUuUS der echselt-
WIrKkung zwıschen _ diesen und er übrigen rechtlichenUrdnung der (resellschaft. SO kann, u LUr cdieses heute
besonders naheliegende Beispiel erwähnen, einem sehr
individualistisch gestalteten EKigentumsrecht ein kollek-
Lives, ja kollektivistisches Arbeitsrecht‘ übergestülpt se1IN,
wodurch seıne Auswirkun weitgehend paralysıiert, ja
teilweise ı1ıns Gegenteil ver ehrt se1n können.*”)

Für die „Handhabung des:Rechtes quft Sondereigen-tum  66 sSind alle diese Momente’von sroßer, manche VONNn
ıhnen geradezu  N S En a überragender Bedeutung. Weisen
ISO LeO AT un Pius XI dem Staate zu, diese Hand-
habung „„ZU regeln un mıt dem Gemeimwohl 1n inklang
zu bringen‘, besagt das eine Sanz gewaltige, ungeheuer
weittragende Vera
kommenheit. nt_wortun sowohl als auch Machtvoli-

Aber ist i  e wirklich die Meinung und Absicht
des Papstes, eine weitreichende Zuständigkelt der

Vgl hıezu Renner (der ehemalige Osterr. Staatskanzler,SOa hst Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ıhre sozı1ale Funk-
t10n, Tübingen 1929

29) eachtenswert hlezu 1e Ideen von Sinzheimer; val. iwa
seınen Art  Arbeitsrecht 1m Handwörterbuch der Staatswissenschaften,
I'l 844—l , namentlich den Schlußabschnitt.
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_S!‚aats_giewält gegehübef dem | Eigentuml einzuräumen?Man könnte entgegenhalten, die ler vorgelegte Entfal-
Lung alles dessen, Was die „Handhabung des Rechtes qufSondereigentum“ 1n sıch schließe, besitze eben doch Nurdas Gewicht einer wıssenschafitlichen Meinung, die eben-
sovıel wıegt WI1e die Jür sie 1n eld eiührten Gründe:könne dagegen nıcht unmıiıttelbar der Nzyklika eninom-
IHNeNn werden un qut ıhre lehramtliche Autorität. sichstutzen. Es soll auch gar N1C. behauptet werden, daß dieFıinzelheiten der jer gebotenen Darlegung durch denWortlaut der Fnzyklika gedeckt würden, die qufi dieseKiınzelheiten In der 1at nıcht eingeht. Dennoch hat dieKnzyklika nicht unterlassen, Lür die nötige Klarstellungdessen, WAaSs S1e unter .„Handhabun des Kechtes quf Son-
dereigentum““ verstanden haben W1 und wWIie S1e sıch de-
ohl vorste
ren Regelu und Ineinklangsetzung mıt dem Gemein-f gehörig orge tragen.Kıs wurde schon darauf hın eEwlesen, W1e der ABb-
chnitt ber die Befugnisse des Laates 1n streng {olge-richti Gedanken{fortschritt VON der Umschreibungder igentümerpflichten hinsichtlich des Eı entums-
gebrauc aufsteigt ZUTC Umschreibung des ON ereigen-ums. Daß eine solche möglich ist, daß LÜr S1e eın Be-dürfnis besteht, un W as siıe bedeutet WIrd. uLs klar g-macht an dem in der Geschichte beobachtenden Wan-del der Kigentumsiormen, deren Aufzählun zudem nichtverschiledenarti zıyılıstische Fıguren, SO.  an GEH verschie-
denartige SCSC schaftliche un gesellschaftswirtschait-lıche Krscheinungsformen des Figentums uns or Au en
führt ANes das, W as be1l diesem eschichtlichen ück-
Dlick sıch als wandelbar erwıesen at, wiıird VO Yapsteausdrücklich als grundsätzlich wandelbar bezeichnet,wIırd im Sınne Leos 11L der „industria hominum““ und
der staatlichen Obsorge anheim egeben. Und abschlie-Gend he1ißt noch einmal,; die taatsgewalt stimme as
SONdereigentum aut die Erfordernisse des Gemeinwohls
ab; dafür wıird S1ie vom Pa te 1n Schutzs 9CG-enüber Beschwerden der P(igentümer, denen S1e damit
eine Feindseligkeit, sondern eiınen Freundschaftsdienst

erwelse. Der Papst sieht ıne mögliche Fintartung .derKigentumsinstitution VOTLr Augen, der der Staat eben da-
durch entgegenwirkt, daß € S1e be ihrer gesellschaft-liıchen Sinnerfüllung erhält Diese Maßnahmen,; diese
„Eingriffe“, wıe S1e genannt werden, erfahren
Z Schlusse och 1ne peremptorische Rechtfertigungdurch den Papst: „Das heißt NC das Sondereigentumaufheben’‚ sondern C schirmen; das ist keine Äushéh—
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lung des Eige-nfi_1_ms„‚ sonder
I1,. 49 am nde

se1ıne innere ngtigung“
u allem Überfluß können WIr uch noch einem

Einzelbeispie ım besonderen belegen, daß der aps
wirklich Maßnahmen der V-OIl uns geschilderten Art 1m
Au hat, die sich In keiner Weise unter den Oberbegrili
bloßer Regelung des FKigentumsgebrauches bringen las-
SC Dieses Finzelbeispiel Iinden WIL 1n den Ausfiührun-
gen ber den S5ozialısmus L1 114 ort ist die ede
vOLL einer „widerrechtlich angemaßten Herrschaitsstel-
Jung des kigentums’, die durch sozlalreformerische Maß-
nahmen abzustellen sel. Iso die VO  > uns erwähnte -
sellschaftliche Stellung des Ligentums innerhalb der e..

samtrechtsordnung eINes Volkes. Und W1€e weıt können
die Maßnahmen ZUTLF Abstellun des UÜbelstandes sehen?
ber alle zurückhaltenderen aßnahmen hinwegschrei-
tend weıst der Papst leich qaui die außerste un schäriste
hın: „Mit vollem Rec te annn INa aiur eintreten, be-
stimmte Arten VO  n Gütern der öffentlichen Hand ZU-
behalten!“ Iso die VO  — uns hervorgehobene Bestimmung
der Objekte, denen das Recht qutf Privat-Sondereigen-
ium ZULT Auswirkung kommen ann. Es ist wohl nıcht
ZU 1el behauptet, daß, der Staat selbst weiılt-
gehenden Maßnahmen W1€e dozlalısıerung bestimmter fn  * FUl-
terarten beiugt 1st, talls S1€e sıch durch das Gemeinwohl
als geboten erweısen, iıhm 1jel mehr alle brı Anord-

ach derNUNSCH un Regelungen zustehen mussen
Meinun des Papstes zustehen, die weıt weni1ger einen
49  IN rı f“ 1n Bestehendes als eine schöpferische NEeU-
gesta LUNg dort bedeuten, das natürliche ecC \l  J1
sich AUS nıcht genügend esiimm 1st, die Dinge g..
schmeidig, bildungs- un gestaltungsfähi gelassen hat
damıit der ensch ıhnen rechtliche Gesta Lung und Ord-
NUNS ebe 1n jener (1emeinschait un durch jene (1e-
meılinsc alt, die VOTL a  em Rechtsgemeinschait ist, en
Staat

Noch einen anCrenN, ja nıicht überséhenden Fın-
gerzel ‚entnehmen WIT der Enzyklıka. Zugunsten des
jeder oflnung, jemals „EIN tückchen Erdboden‘“
F1 39) se1ın e1gen NECNNEIN können, beraubten and-
proletariats ordert der aps einsichtige un zugleich
durchgreifende Maßnahmen, „Consentanea alqu effica-
cC1a remedia” I1l. 99 also Agrarreiformen („Boden-
reform‘!).®°) Vielleicht, _ weıl Agrarreiorm un Woh-

hieriu Von„l V „Kirche und B odehreformjf ın dieser
Zeitschrift 79 1926), Vgl uch den Beitrag des Vis 1n der
ın Anm hbereits. genannten Mailänder .Iubilättmsfeétschrift‘:_ ‚ „DIie
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nungsfrage 1n „Quadragesimo’ NNnOoO  66 etwas knäpp weg-sekommen’ unterstreicht Pius AL jetz neuestens
1n seinem Rundschreiben „CGarıtate Christi cCompulsı"
VOo Maı 19392 die Kechtmäßigkeit der Ansprüche qaut
eın Stück krrdboden WI1e uch quft menschenwürdige Be-
hausung.?!) Worin ber können gegenüber einer nıcht
Z leugnenden „Bodensperre‘ die VO Papste geforder-ten „durchgreifenden Maßnahmen:“ bestehen,; WEeNnNn nıcht
in Brechung dieser Bodensperre, ıIn der Herbeiführungeınes WI1e immer gearteten /Zwanges ZUTL Abgabe VOoO
Grund und Boden Tür Zwecke der Siedlung, SEeI 1im
Wege der Zwangsenteignung, Ser 1m Wege mehr mıt-
telbaren Zwanges? hne Eingriffe 1Ns Figentum ist hiler
eın Durchgreifen nıcht möglich; Iso sınd solche Ein-
sriffe 1m Rahmen des ZUTLTF Erreichung des Zieles Not-
wendigen ach christlicher Kigentumsauffassung HX
ach der unmıbverständlichen Lehre der Enzyklika„Quadragesimo NnNnO  .. nıicht bloß unbedenklich, sondern
schlechthin und unbedingt geboten.

Beachten WIT Schlusse noch, daß der Papst 1n
der Fnzyklika, WI1e 1es uch 1n der katholischen Moral-
theologie qll emeın üblich ist, unter „Kigentum“ nıcht
FE das SsSacC enrechtliche Ligentum versteht iım Sinne
VONN BGB 903, BGB 394, sondern 1n jenem weiteren
Sınne: 1n welchem auch Art 153 das „Fäigentumschützt, werden WITr uch leicht das richtige Urteıil
finden ber Bestrebun C& die mıt Berufung qut die
„Heiligkeit des Figentums“ schwerste staatliche Eingriffein Gläubigerrechte verlangen, Großschuldnern ihr
(sachenrechtliches) Kigentum Grund un Boden
erhalten und ihnen ‚zugleich die weıtere Durchfüh-
rUunNgS der Bodensperre gegen den Landhunger der and-
arbeıiterschafit und der nachgeborenen Bauernsöhne Zu
ermöglichen. elbstverständlich kann der Staat ach den
1in der Enz klika entwickelten Grundsätzen uch 1n
Gläubigerrechte notfalls eingrelfen, WeNnN deren rück-
sichtslöse Durchsetzung Zzu wirtschaftlichen Katastro—
Famılie und ihre wıirtschaftlıche Sicherung ıIn A  Ve  n und Eın-
kommen nach der Enzyklıka ‚Rerum novarum‘““ (a. MC 382—399).

31) Der Zusammenhang der Stelle Sgesch Ende des 'Teıles
der Enzyklika ist dieser: Ganz Nrec. bringt 11184 VO. kom-
muniıstischer Seite Religıion und Wirtschaftsiımperlalısmus ZUSAMIMMNECN,

den amp un gerechte wirtschaftliche Lebensbedingungen
mıt dem amp ott Z verbiınden. ntier den berechtigten
Kampfzielen, die gegen -eine Clique VO  D Weltplutokraten (tenebrico-
S15 ıllıs conventiculis, qUaE tantam rbı un1ıverso molem molestiarum
intulerunt) durchzusetzen selen, zählt der aps auf postulatıones
pragdii Proprı1 possidendi, aequae merc_edis‚ honesti domicılıi.
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p‚héh, etwa zum Zusammenbruch i1_riéere1‘ _Efnährüng5—wirtschait ZU iühren droht Das Verlangen dagegen, daß
die Staatsmacht den Gläubigern in den Arm Tallen, sS1e

Vollstreckungsmaßnahmen, die der Rechtsordnungentsprechen - und denen der Schuldner bel Kreditauf-
nahme S1C.  h aqusdrücklich unterworien hat,; hindern solle,un die Rechtfertigung .dieses Verlangens mıiıt der „Hei-
lıgkeıt des Kigentums””, die Gleichsetzung _der Zwangs-vollstreckung Nn unbeitreiblicher Schulden mıt der
Zwangsenteignung SiInd Verırrungen des Rechtsdenkens,die 1Ur AaUSs völlisger Verblendung des E1 ENNUTZES, n1ıe-
mals ber AdUS Grundsätzen christlicher igentumslehreerklärt werden können.

Dessen ungeachtet bleibt éstehen‚ daß das Sachen—
rechtliche Figentum an körperlichen Gegenständen,mentlich uch das Eigentum Grund un Boden,
ZUSaAgenNn das Prototyp aller übrigen vermögenswertenKechte ist, W1€ denn uch Leo AILL In „Rerum OVA-
rum erade das Grundei entum qls olches Prototypbehandelt Zweiıfellos ler VOL allem psyCcho-ogische Gründe mıt: die Verletzung des SOZUSaASCHschaulıchen Kigentums Sachen (der rıft 1n die
Kasse) wıird Sanz anders empiIunden qls die dem zıllern-
mäßigen Betrage ach leiche Kechtsverletzung, egan-
S9CH nicht-anschaulic vermögenswerten Rechten
un I: nicht-anschaulicher Weise (Kreditbetrug, Bu-
chungsmanöver L) Dieser psychologischen 1at-
sache muß die Staats ewalt bel den Maßnahmen iıihrer
Kigentumspolitik eb rend Rechnung iragen. Wiıe S1E
be1 der Strafifverio SUuNg die Frfahrung machen muß, daß
die letztere Art VON Delhlikten ungleich schwerer 1n strali-
rechtliche Tatbestände Lassen ist ganz abgesehen von
der größeren Schwierigkeit ihrer Aufdeckung), nuß
S1eE sich uch darüber klar Se1N,; daß die Zwangsenteig-
NUNgS VO  a Sachen,; ınsbesondere VOoO  — Grundbesitz, VOI
der ‘ öffentlichen. Meinung ıel tärker empiunden wird
und daher uch aut das öffentliche Gewissen, qut die
Achtung VoNn Mein und Dein, ıel eher verwirrend der
erschütternd wirkt als etwa die LErhebung VOo  un Zwangs-
abgaben der die Ausschreibun  sischen  e VOIl Zwangsanleihen.
Unter diesem psycholo ischen sichtspunkt wiıird. die
Staatsgewalt bel Eın rı en ıns sachenrechtliche 4igen-
tum und namentlich 1115 Grundeı entum mıt SanNz heson-
derer yorgfalt darauf achten aben, daß dıe Gründe
LUr den Zwangseingrilf besonders überzeugend nd klar
VOT aller Augen lıegen. Im übrısen aber ist durchaus
kgin Unterschied machen; insBesonderg ist das Spar-
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buch “des Sparers, A die Frucht eines arbeitsamen und ent-
sagungsvollen Lebens,; mindestens ebenso öheH 18 wW1e
ererbt_és, aber überschuldetes Latif undiepeigenturfi ©Erwerbstitel.

Unter der Oberfläche der vielen un ‘ größtehfeilsuniruchtbaren Streitigkeiten um den Kigentumsbegriff
152 A W, lıe en ZWel sachlich bedeutsame Fragen: w1e
kommt der Mensch Kigentum? und: W as hat der ensch
Von seinem Fkigentum? Jede dieser beiden Fragen 1äßt sıch
wıeder unter doppeltem Gesichtspunkt betrachten. Der
eine Gesichtspunkt ist das Verhältnis VOoO  un Kigentum und
Kinkommen. Unter diesem Gesichtspunkt ergeben sich
namentlich: die Fragen: Kigentum - (Vermögensbildung)
AUS Finkommen; Einkommen aus Kigentum (Vermö-genserträgn1sse, Renteneinkommen); Verwendung des
Kinkommens, insbesondere der großen Einkommen der
besitzenden, ber Groß-Eigentum verfügendenAreise. Der andere Gesichtspunkt ist der rechtliche: wWwW1€e
entsteht Eigentum? Anders ausgedrückt: WI1Ie treten .ge-schaffene Dinge Aaus jener allgemeinen Verfügungsmachtdes Menschen als solchen, als vernunitbe abten
und. darum der unvernüni{tigen Schö Iung wesentlich
überlegenen W esens, ıIn jene beson ere Verfügungs-macht eines besti
nennen?

mmten Mgnschen‚ — die WIT „Figentum“
Mit dieser letztefe£ Frage alleın haben WITr

dieser Stelle tun. Ihre grqndlegende Bedeutung ıstunverkennbhar.
Die Rechtswissenschaft un mit inr uch s ae

Moraltheologie in ihrem Traktat „de iustit1a et 1Ure“ be-
handelt jedoch die Fra 1n einem anderen systemati-schen Zusammenhang. 1e sieht S1e SOZUusagen VO  m der
anderen Seite her, nämlich VOo Menschen, der Kigen-
LUmM erwirbt, wobel annn Zzwel Fälle unterscheiden
Sınd: entweder hatte die Sache Dereıts einen Figentümerun wird jetzt DO  a diesem erworben (abgeleiteter Kigen-
tumserwerb), oder sS1e hatte noch zeinen KEigentümerund. wird überhaupt erstmalig erworben (ursprünglicherKigentumserwerb). In jedem Kalle wIırd der Figentums-
erwerbh weıl echtserwerhb sich auf einen Rechts-
grun stützen mussen. Infol dessen nımmt unNnseTe Er
die Fassung AL welches SIN die möglichen Rechtsgründe  SC

32) Vgl zum Ganzen: auch vonmn)l Va ‚Staat Un Eigéntum“‚ Heft
der Waıiırtschafts- und sozlalpolitischen lqgschriften, Volksvereins-
verlag M.-GIadlyigchf 1929
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üfsp‘rün’gliéhen Eigéntumserwerbs? Für diese Rechts-
sründe ursprünglichen Kigentumerwerbs ber haben WIr
dıe kürzere Bezeichnung: urspüngliche Erwerbshttel. So
iragt enn uch die Knzyklika, welche (ursprünglichen)Erwerbstitel gıbt, ur beantwortet die rage, indem
S1€e deren zwel antiührt Besitzergreifung herrenlosen (3U-
tes un Bearbeitung. Damit ist nichts darüber gesagtl, ob
diese beıden die eINZIS möglichen sınd. oder ob och
weıtere gsıbt Zweiftellos trılit letzteres L da doch Wwen18g-
STeEeNSsS och der Titel des natürlichen Zuwachses hinzu-
zommt ware doch nur ın sehr sekünstelter W eise
möglich, den Zuwachs unter die Besitzergreifung herren-
losen Gutes ZU subsumileren. ıe Früchte melnes Bau-

wachsen ja nıicht zuerst qls herrenloses Gut nd
werden ann VO  m mM1r als dem Erstberufenen „angee1g-
net‘, sondern S W1€e S1e wachsen, W1e€e S1Ee 1NnSs Dasein ire-
ten,; ireten sS1e uch bereıts 1n meın Kigentum: iıch CI'»
werhbe ohne e1genes Zutun durch die bloße Tatsache des
Zuwachses, ach dem bekannten Kechtsspruche: L
/ ructfica domıno.

Oraut dem Papste ankommt, ist dieses, eine
Streitirage, die Zu vlieler Verwirrung un SOgar Verbit-
terung geführt hatte, entscheiden Der Streıt ber
SINg LUr ZWel Erwerbstitel, nämlich die „Arbeıt",
die als einz1ger Erwerbstitel ausgegehben wurde, un IN
die Besitzergreifung, die qls Erwerbstitel ausdrücklichgeleugnet wurde.

Hier mußte NAaCcC Zzwei Richtungeh Klärung gebracht
werden. Einmal mußte der Erwerbstitel der Besitzergrel1-
Iung wieder 1n seıne Kechte eingesetzt und diesem
Zwecke Anfeindungen, die etzten Endes qut Miß-
verständnis beruhten, geschützt werden. Zum andernmal
alt CS, den Erwerbstitel der „Arbeit“ klarzustellen un

qaut diese W eıse seine Ansprüche qautf das rıchtige Maß
zurückzuführen. Auch 1er obwaltete nämlich eın MiG-
verständnıis, SCHAUETL gesagt eine Verwvech51upg; dıe
aqufizuklären galt.

Zunächst 1Iso die Besitzergreifung. Wer uch AT

ein ' wen1g VO römischen eCc weıiß, dem iıst bekannt,
daß „Besitz“ sıch nıcht 1im tatsächlichen Gewahrsam
einer Sache erschöpit, sondern daß dazu uch eın he-
stımmter Rechtswillte gehört, der ‚AaN1mMuSs possidendi
DZW. dominandı". Damıit erledigen sıch bereıts alle_ kın-
wände, die ul den sıch sehr richti un sehr wich-

acht als solcheigen Grund edanken zurückgehen:
echt schalfen. In Wirklichkeit handeltannn nicht

sich lJler ber Sar nıicht Macht, deren vollendete Tgt—
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sachen „RHecht“ darstellen A sollen, sondern es handelt
siıch einen Rechtswillen, der sıch 1n detzung VO  w
Tatsachen verwirklhicht. Die eigentliche Ursache aber,
WESWESICH die Besitzergreifung als ursprünglicher Eır-
werbstitel In Verruf sekommen ISTE:; 1eg daFin: daß mıiıt
ihrem 8  n Namen eın schändlicher Mißbrauch getrlıe-
ben wurde. Wenn Kolonialgesellschaften unter Billigungihrer Regierungen ungeheure Flächen Landes durch Be-
sıtzergreliung sich aneıgnen duriten, die 1n Wirklichkeit
Sar nıcht herrenlos 9 hat 1es miıt-der Besitz-
ergreifung herrenlosen Gutes nıchts qußer dem tälsch-
Lich 1n Anspruch SCHOMUNENEN Namen gemeın. Gerade
DBeispiele dieser Art aber sSınd CS, die iImmer wıieder ge-
SC die Besitzergreifun: qals ursprünglichen Erwerbstitel
angeführt ZU werden CSCH Darum 1äht enn uch die
Knzyklika sıch angelegen se1ın, mıt. Nachdrücklichkeit
A unterstreichen, daß die ursprüngliche Aneignungdurch Besitzergreifung natürlıch DU be1ı herrenlosem
Gut In Betracht ommt, h  1ler ber voll Recht besteht.

Nun Zzum :Erwerbstitel der „ ÄTrbeit: Unter diesem
Namen werden nıcht weniıger als rel (!) verschiedene
Dinge mıteinander vermengt: Ursprünglicher Kigen-tumserwerbh durch schöpferische Gestaltung einer Sache,  A
abgeleiteter E1 entumserwerb ebendadurch un endlich
der Arbeitsver 1enst, ı1. der schuldrechtliche Anspruch
quI Entlohnun TÜr die 1m Lohnvertragsverhältnis gelei-
stete Arbeit.

Wenn uUuNnseIiIe Lehrbücher unter den tıtulı dominii
acquırendiı einen tıtulus aborI1s aniühren, ist diese
Sprechweise wen1g präzı1s. Sıe verstehen darunter die
Arbeitsleistung, die iıhrer. Natur ach aQZu bestimmt 1ıst,
em Menschen seinen Lebensunterhalt erbringen.:
Wenn S1e diesen durchaus richtigen. Gedanken aber quft
die heute So ungeheuer verbreitete Lohnarbeit n_
den un diese als ’ einen titulus dominıı acquirendi be-
zeichnen, ist das mındestens sehr mıßverständlich.
Die ım Vertra sverhältnis geleistete Lohnarbeit gibt den
Hechtsanspruc auft den ohn als Ent elt Hıer spielt

eın besonderer Erwerbstitel,; Son Crn handelt
sich Jediglich eıinen Anwendungsiall des Äquivalenz-
PrInNZ1Dps, das L  ur eine Leistung eine leichwertige) Ge-
genleistung verlangt. Zunächst ist ledi ich ein Anspruch
egeben; „Figentum“ ber erwirbt Arbeiter nıcht
crch ' seıne Arbeit, sondern durch die Übereignun

des Gegenwertes ım Nne ährend be1l den richtig
enannten tıtulı domin1ıı acquirendi die dingliche Rechts-

änderung qaut Grund des titulus erfolgt, ist 1er die AT-
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beitsleistung . die - „Causa“; während die difiéliché
Rechtsänderung abstrakt VOTL sıch geht, nh. . lediglich
durch die „dingliche Finigung‘ 1m Augenblick der Lohn-
zahlung, daß das Kigentum . den Hartgeldstücken oder
Scheinen, ın welchen die Auszahlung erfolgt, VO Ar-
beitgeber qaut den Arbeitnehmer übergehen solle, be-
wirkt wWIrd.: Miıt der klassischen Lehre VOo den ELeerwerbs-
titeln hat Iso die Lohnarbeit qls Er
nichts tun.

werbstätigkeit“
Mıt Recht spricht dar die Knzyklika auch nıcht

Vo „labor”, uch nicht VOoO „opera‘ (1n der klassıschen
Latinität des Fnzykliıkenstiles bedeutet „labor“ nıicht
sehr „Arbeıt“ als „Mühe‘‘!), sondern bedient sıch des
usdruckes „industrı1a“, den S1€e alsbald durch den ach-
ausdruck „specificatio” näher bestimmt. un erläutert.
(„Industria SC specilicatione qQUam vocant‘, wobel
emerkt sel, daß ..  „Sseu die Beifügung eines sachlich

gleichbedeutenden Ausdruckes einleıtet, ;;„qU aM vocant‘
ıhn aqals termınus technicus kennzeichnet.) Was die Jurı1s-
prudenz, namentlich die römısch-rechtliche Lehre qls
„Specificatio” bezeichnet un qals titulus domiıinı! aCqul-
rendi entwickelt hat, das wird 1n der Knzyklika neben
der Besıtzer reiıfung, der occupatıo rel nullıus, als rechts-
gültiger u rechtmäßiger ursprünglicher Eyyverbstitelanerkannt.

Was Iso verstand un versteht die Rechtslehre
ter dieser „speclficatio‘, deutsch besser „Bearbei-
tung‘ als „Arbeit;? Die Knzyklika sagt ebenso schön
W1€e anschaulich: die Bearbeitung brıingt (schöpferisch)
eine Umgestaltung der eine Wertsteigerung ihrem
Gegenstande hervor: cdiese eue Gestaltung, dieser eue
Wert gehören dem]en1gen, der ihr Schöpfer ist aller-
dings mıt einer gewichtigen Einschränkung: WE die
Arbeiıt 1m eigenen Namen, Iso nıcht 1m Lohnarbeitsver-
hältnıs ‚ ausgeübt hat Was diese Arbeit 1n Bearbeıtung
ihres Gegenstandes schafft, das gehört dem Bearbeıter.
Daß dıeser Kigentumserwerb ursprüuün Llich ist,; erhellt
ohne weıteres daraus, daß die eue estalt, der eu«e

W ext; wı1ıe S1e entstehen, uch schon als Kigentum des
Bearbeitenden entstehen; iın Eintritt 1Ns Daseın ist
gleich ihr Kıntrıtt 1InSs Kigentum dessen; der S1Ee durch
seıne Arbeıit schöpferisch hervorbringt.

An diese naturrechtlichen Gegebenheıten knüpft das
posıtıve RKecht dasjen1ige as WITLr ben den abgelet-
telen Eigentumserwerb: durch. schöpferische Gestaltun
einer Sache nannten. Bisher setzten WL stillschweigen
VOoTraus, daß die ‚bgarbeitetg Sache sıch entwede; géhon
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1m Eigentüm des Beärbeiters befand oder gleichzeitig
mıit der Bearbeitung durch Besitzergreifung angee1ignet
wurde, also vorher herrenlos I: Wie ber WCI111 die
Sache, das bearbeitete Material jremdes kigentum ist?
Es kann durch reinen Irrtum geschehen, daß ich irem-
den Rohstoli bearbeıte ıIn der fälschlichen Annahme,
SEe1 der me1in1ge. Es. kann- aber uch Q€ Wissen und
Wiıllen, und 1€eSs wıederum entweder rechtmäßiger- der
unrechtmäßigerweise geschehen. Wıe immer.. sıch dies
verhalten möÖge, In jedem Falle ware das Ergebnis
befriedigend: der eine Kigentümer. des Stoffes, der -
ere Kigentümer der Gestaltung und der durch S1e ge-
gebenen Brauchbarkeıt Stoff un (Jestalt lassen sich
ber nıcht trennen; mu Iso eine’ Auseinanderset-
zung der beiden Beteiligten 1n anderer Weise eriolgen.
Die positive Rechtsordnung trılit S1e ach dem Grund-
Satz: aCCESSOorTLUM sequıtur principale. Ist die Gestaltung
dıe Hauptsache; das Material die Nebensache, so geht
das Material _ durch dıie Bearbeitung (titulus! 1n das
Kigentum des Bearbeiters über; dem. bisherigen Figen-
tumer erwächst LUr den Verlust seines kiıgentums eın
Anspruch aui Entschädigung, Wertersatz. In die-
SC Falle also hat die Bearbeitung enteignende Kraift
SCESCH den bisherigen Fkigentümer un zugleich e1gen-
tumschaffende Kralit TÜr den Kıgentümer, den
Bearbeiter. Dem Hergange ach betrachtet ist  e dieser
Kigentumserwerb abgeleiteter Erwerb,; weıl die Sache
aus dem Kigentumsrecht des Irüuheren 1n das Figentums-
reC des Kigentümers hinüber eZzogen wird. Dem
begrifflichen Aufibau ach 1äßDt siıch rechtliche Vor-
Sang allerdings uch als- ursprun icher Figentums-
erwerbh Lassen, nämlich S daß die glearbeıtung Kigen-
tum an dem bearbeiteten remden Stoit schaflt un 1D-
folgedessen das damıt unverträgliche Kigentumsrecht
des Voreijgentümers vernichtet wird (ähnlich w1e im
Kalle des Privilegıum aulinum das eue christliche Khe-
band das vorher estandene heidnische Eheband Ver-

die heidnische he, etwa durchdrängt, nicht ber erst
„Kündigung” gelöst u damıt die Bahn freigemacht
wird ZUL Kingehung der christlichen khe Diesen
Fall der Bearbeiıtun fremder Sache behandeln unsere

Gesetzbücher unter Namen der „Bearbeitung‘., wa
daß das, Was ichrend einer gesetzlichen Feststellung,

1m Rechtssinnedurch meıne (d „meme ) Arbeıt
schaffe, meın ist, Sal nıcht bedarl. Der titulus specifica-
t10n1s als naturrechtlicher, TÜr jedes unverbiıldete Den-
ken DSaNZz selbstverständlicher un: einleuc}:htytyendyer UL-

‚, Theal. -pra‘kt‚ Quartalschrift‘”. 1932
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éprüng_lich_ef ‘ Efwefbsiitel beds;irf gaf nicht der Positiie
rUNS durch die. bürgerlichen Gesetzbücher: dagegengıbt sich- dıe Regelung ın dem Sonderfall der Bearbei-
ung remder. Sache nicht hne weiteres zweılelsireli VON
selber: ler hatte also. das posıtıve C Veranlassung
ZUIN kingreifen. Ihe Knzyklika spricht 1LUFr VO  S em
naturrechtlichen ursprünglichen Erwerbstitel er Be-
arbeıtung; die positivrechtliche Erstreckung auf en Kall
derı1Bearbeitung remder Sach
och ein; 1e 1äßGt S1Ee olten.

schließt S1€e Weder aus
Damit wäre die Lehre der Knzyklika über die ETr-

werbstitel nach ihrem posıtıven Gehalt ausgeschöpft. Wıe
ersichtlich, wird Vollständigkeit voNn iıhr In keiner W eıse
angestrebt. Wohl aber sind och ZWwel FErgänzungen nach
der nNegativen Seite hın anzubrıingen. Beıde Krgänzun-
SCH beziehen Ssich unmittelbar alle
VOIN Erwerbstitel der „Arbeıt“.

I1 qgu{i die Lehlye
Zunächst drängt sich ja die rage auf, welche soiu-

die kehrseite des Figentumserwerbes Gegen-
stande hat W1€e wIrd uigentum verwirkt oder W1e€e geht

verloren? Kxtreme Vertreter der Lehre, Wor\lac_hKigentum au/ AÄArbeit beruhen könne, gehen weılt,
den Verlust des Kigentums eintreten Zu lassen, wenn. die-
SCS nıicht mehr mıt Arbeit verbunden se1: der Mensch
könne - nur: das eigen besitzen, W as er quch bearbeıte.
Diese Lehre ertährt durch die Knzyklıka eine Salız ent-
schiıedene, möchte Jast IL unwirsche er-
tigung; diese ist allerdings nıcht im. Abschnitt ber die
Krwerbstitel, sondern In demjenigen ber die Pfihlichten
des Kigentums untergebracht I< 47 : ebensowen1g
W1€e Mipnbhrauch bewirkt Nicht-Gebrauch den Verlust der
die Verwirkung des Kigentumsrechtes.

Die zweıte „Ergär'1‚zi1ng besteht 1n einer Begrer;zfing:
gegenüber den. Behauptungen, die jeglicher Arbeit el
tumschalfende Kraft zuschreiben, . beschränkt die n..

Zzyklika diese qusdrücklich aui die 1m eigenen Namen
verrichtete oder, W1€e ben schon gesagt, die 1m Rechts-
sınne „ei .6  eNe Arbeit, schließt Iso ausdrücklich die Aa1il

einen eren veräußerte Arbeit, DeZW. Arbeitsleistung
davon AQuUus. Auch diese IMas eigentumschaffende Kraft
haben, her eben nıcht TIür en Arbeitenden, sondern
LUr denjenigen, in dessen Dienst diese Arbeıt geste ist.
(In dieser Hinsicht zeichnet sich der lateinische Wort-
Jaut der. Knzyklıka durch och sröhere Präzısıon: des
Ausdrucks aus als der deutsche, der schlechthin VO  on

„eigentumschaf‘fendef 'Krai't*“ ‘_spricht, ipdem_' diıese 1im
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üblichen: und nächstlie enden Sinne versteht: Fisgentum
TUr den Arbeitenden ch  Saflflend.)Soführt die Lehre VO d.)  den Erwerbstiteln, die ADb=
WEISUNGer marxıstischen ooder pseudo-marxistischen
Arbeitswertlehren; .bezw.. ihrer Anwendung: qauft die Lehre
VOILL den Erwerbstiteln Sahz VO  e} selhst ZU zweıten (ÜJe-
genstand” es lehrhaften Hau tteıles der Fnzyklika,as
Verhältnis VO  a Kapital undNrbeit, sgesehen als Zusam-
men wiırken Hervorbringung wartschaftlichen Ertra-
DES unter der hbesonderen Rücksicht der Anterıle der Hei-
den diesem Ertrag. In welchem Maßßhe un achweli-
chen Grundsätzen sSınd die beıden Beteiligten LEU-
zeithichen Wirtschaftsvollzuge, Kapital und Arbeit, he-
rechtigt P AL Äneignung des VO  S ihnen CHIEINSAM CLI-
brachten Eärtyages‘? Ihiese Frage, obwohl nıchtmehr ZUIM

„Fagentüm:: 1111 EHNSETEN 1ine gehörIig, ist darum doch
C111 Kernstück, { vielleicht das Kernstück 1111 „Fragen-
kreıs u11 das Figentum”©

Dastoraltälle
(Kınder 1 Feuerbestattungsvereinen.) DIie Seelsorger e1NnNes

Bezıirkes, 111 dem der Feuerbestattungsverein (FBV) 1Ne leb-
hafte erbetätigkeıt entfaltet, sind quf Pastoralkonferenz
versammelt Es kommt Zu folgender: echselrede

Pfarrer berichtet: Als ich DEe1 den kleinen Schulkındern
den Erstkommunionunterricht begann, meldete siıch C111 Mäd-
chen und sa  o  te traurig: ‚‚Meın Vater hat gesagt, ich sterbe,
werde ıch verbrannt. Darauf erzahlten noch acht hHıs zehn Kın-
der dieser Klasse, daß auch S1C mıt, der anNnzen Famıilıe beim

eingeschrıeben Ich Habe: al nächsten.. Sonntag
VGN der Kanzel verkundet: „Schulkinder, die 11111 FBV.eingeschrie-
hben SInd, kann iıch Ar den eıligen Sakramenten nıicht zulassen;
ıch werde SIeC auch nıcht Erstkommunıion führen, hıs HI
die Eltern Erklärung bringen, daß dıe Kınder aus dem

abgemeldet sind..““
Pfarrer meldet sich ZUIMN Wort Das halte ich für Zu

Streng. Ich abe denselben Ka hbe1ı Kındern I1NEeE1INEeTr Schule,
auch den oberen Klassen, be1i F his 14jährıgen. Ich Sasc den
Kındern ‚„Wenn Eltern euch EFERBV einschreıben
lassen, s ıst das nicht recht, aqaber ihr könnt nıchts afür, darum
habht iıh auch keine Sunde 1undkönnt ruhig Zzu den eiligen Sa-
kramenten gehen  .

Pfarrer erzählt: Bei starh kürzlich eın schulpflichtiges
Kind, 1112 sehr braves ädchen, 2881 hıtzıger Grippe Als ich iıhm
die Sterhbesakramente gereicht hnatte, rief miıich A1€ utter €1-
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